
Bremen

Homeoffice: Inne Joggingbüx  
an Kökendisch sitten?

Derzeit ist das Homeoffice in aller Munde. Es wird 

gelobt, gefordert und verflucht. Und es ist in Corona-

zeiten für Arbeitgeber verpflichtend geworden. Doch 

was bedeutet eigentlich das viel diskutierte Home-

office? Parallel werden gerade in unseren Sicher- 

heitsbehörden Begriffe wie „Alternierende Telearbeit“ 

oder „Mobile Arbeit“ verwendet. Doch da geht das 

Problem schon los. Wo liegen die Unterschiede und 

muss es die überhaupt geben?

Lüder Fasche

I
n Coronazeiten hat sich der Begriff Home
office in der Öffentlichkeit als allgemein
verständliche Bezeichnung durchgesetzt. 

In der zu diesem Thema nicht ganz unwichti
gen Arbeitsstättenverordnung findet hingegen 
der Terminus Telearbeit Verwendung. Der Un
terschied zwischen mobiler Arbeit und Telear
beit/Homeoffice liegt darin, dass mobiles Ar
beiten eben nicht dort gesetzlich definiert ist. 
Mobile Arbeit wird in der Regel durch indivi
duelle Absprachen oder auch Betriebsverein
barungen geregelt. Telearbeit oder auch Ho
meoffice ist an einen Ort und an feste Zeiten 
gebunden, wie zum Beispiel zu Hause. Mobi
le Arbeit kann von überall stattfinden, unter
wegs in der Bahn, im Hotel, an einem anderen 
Einsatzort oder auch zu Hause. Mobiles Arbei
ten geht also noch etwas weiter als Telearbeit 
beziehungsweise Homeoffice.

Die Pandemie hat nicht nur dazu geführt, 
dass sich das Arbeiten jenseits von Gemein
schaftsbüros als schlagkräftige Waffe gegen 
die Verbreitung des Virus etabliert hat, son
dern auch dazu, dass sehr viele Arbeitgeber 
und Beschäftigte die Vorteile der neuen Ar
beitsform zu schätzen lernten. Hier wie dort 
wird der Wunsch geäußert die „neuen Frei
heiten“ mögen die Pandemie überdauern.

Dabei gab es die Arbeitsformen grund
sätzlich auch schon vorher, zumindest in der 

Polizei Bremen. Die alternierende Telearbeit 
war aber nicht die Regel, sondern ein bald 
jahrzehntelanges Projekt, das zwischenzeit
lich auch schon mal fast gestorben war.

Die natürlichen Fressfeinde von Arbeit 
außerhalb der Behördenbüros sind Daten
schutz und Datensicherheit, Arbeitszeitver
ordnungen, Gesundheitsschutz und Miss
trauen von Führungskräften. Und es ist tat
sächlich wie in der Natur: Alle haben hier 
ihre Daseinsberechtigung, solange das 
Gleichgewicht gewahrt bleibt.

Gerade Datenschutz ist ein scharfes 
Schwert gegen das Homeoffice. Und der ge
meinsam in der Familie genutzte Küchen
tisch ist unabhängig von der gemütlichen 
Jogginghose auch wirklich kein gedeihli
ches Umfeld dafür. Aber wenn die IT zu Hau
se nicht so sicher ist wie im Büro, liegt es zu 
99 % daran, weil an der Sicherheit gespart 

wurde. Natürlich ist die IT nie 100 %ig si
cher. Das ist sie aber, Überraschung, auch 
im Büro nicht.

Und vergessen wir nicht, dass bis heu
te sogar Ermittlungsakten immer mal im 
Versand irgendwo verloren gehen. Die Post 

rühmt sich zwar, 99 % aller Sendungen kä
men an, nur heißt das eben, dass von 1.000 
Sendungen bislang 10 nicht ankamen, was, 
anders als in der digitalen Welt, irgendwie 
als schicksalhafter Verlauf einfach hinge
nommen wurde.

Insofern sollte man vielleicht auch im 
digitalen Fortschritt unserer Behörden et
was mehr Mut entwickeln. Eine bessere 
Quote als die Post dürfte dann garantiert 
sein. Ganz offensichtlich für das Homeof
fice bieten sich verstärkt Tätigkeiten im 
Bereich der Auswertung, Datenerfassung 
oder der konzeptionellen Arbeit an. Aber 
eben auch der einfachen Sachbearbeitung. 
Komplette Umfangverfahren können al

 „  
Homearbeit ist leider immer noch nicht von allen 
Vorgesetzten als probates Mittel, gute Arbeit zu leisten, 
anerkannt und häufig verpönt: Aussagen wie ,die hängen 
doch zu Hause nur faul rum und verdienen dafür auch noch 
Geld‘ hört man immer wieder. Dies ist eine ungerechte 
Vorverurteilung aller Mitarbeiter:innen, die irgendwie 
versuchen, den Spagat zwischen Familie und Beruf 
hinzubekommen.“

Esrin Korff-Avunc, GdP`lerin und Frauenbeauftragte der Polizei Bremen
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lerdings genauso wenig von zu Hause aus 

erledigt werden, wie die Aufnahme einer 

Strafanzeige oder das Entstempeln eines 

Kfz-Kennzeichens. Homeoffice hat seine 

Grenzen und das wird und sollte auch im-

mer so bleiben.

Das große Plus des Homeoffice liegt für 

die Behörden in der möglichen Ausweitung 

knapper Personalressourcen. Bei attraktiver 

Gestaltung werden gerade Kolleg:innen mit 

familiären Verpflichtungen durch Kinderer-

ziehung oder Pflege dies zu schätzen wissen. 

Und vielleicht auch die Hüter der sogenann-

ten „Halde“.

Natürlich entwickeln sich durchs Home-

office eine ganze Reihe von Fragen, deren 

Diskussion allein schon eine Sonderausgabe 

der DP ausmachen könnte. Fragen wie etwa:

•  Werden Büroarbeitsplätze an der Dienst-

stelle abgebaut?

•  Ist irgendwann die Freiwilligkeit der Teil-

nahme gefährdet?

•  Wie wird sich das Familienleben ändern, 

wenn Heimarbeit eine größere Bedeutung 

gewinnt?

•  Welche Auswirkungen auf Wohnraum 

wird der Bedarf an privaten Arbeitsräu-

men haben?

•  Wird sich eine neue Auffassung von „Pri-

vatheit“ etablieren?

Und zu guter Letzt muss man natürlich 

auch überdenken, ob sich die Interessen der 

Beschäftigen noch so gut durchsetzen las-

sen, wenn man diese irgendwann nur noch 

digital erreichen kann und wenn keine Tee-

küchengespräche mehr stattfinden. 

Die Behörden müssen deshalb verpflich-

tet werden, Gewerkschafts- und Personal-

vertretungen weitergehenden Zugang zur 

behördlichen Infrastruktur zu ermöglichen, 

sprich Auftritt im Intranet sowie digitale 

„Schwarze Bretter“, vollwertige Nutzung 

von Mailadressen usw. Alles andere hieße, 

Personalräte und Gewerkschaften und da-

mit die Demokratie zu schwächen.

Als GdP sind wir aber trotz dieser vie-

len Fragezeichen im Grunde erst mal für die 

mögliche freiwillige Ausweitung des mobi-

len Arbeitens. Sie muss allerdings zu mehr 

Autonomie der Kolleg:innen führen und ihre 

Gesundheit fördern, statt ihr zu schaden. 

Keinesfalls dürfen finanzielle Einschrän-

kungen dazu führen, dass die Beschäftig-

ten die notwendigen Kosten für die neuen 

Arbeitsplätze mehr oder weniger indirekt 

selbst tragen. Am Ende muss vor allem auch 

Rechtssicherheit für die Beschäftigten herr-

schen. Gerade in Bezug auf Arbeitszeit, daraus 

resultierende Zulagen und Versorgung nach 

Unfällen im Zusammenhang mit der Arbeit 

im heimischen Büro. Wünschenswert wäre, 

dass die Politik sich nun schnell dieses The-

mas annimmt und endlich wieder frühzeitig 

auch die Gewerkschaft der Polizei mit in die 

Beratungen nimmt. Wenn man es gut anstellt, 

entsteht eine Win-win-Situa tion. Gratis gibt es 

die nicht. Aber wer Entwicklungen verpennt, 

zahlt meistens noch mehr drauf. I
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 „  
Viele, die jetzt vom Homeoffice begeistert sind, werden 
vielleicht später erst merken, welche Nachteile das mit 
sich bringt. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Auf 
Dauer alleine zu arbeiten, ist nicht seine Bestimmung.

Lüder Fasche, GdP Landesvorsitzender

Das schreibt uns die Präsidialabteilung der Polizei Bremen zum Thema Homeoffice:

Die Corona-Situation hat dazu geführt, dass sich der Bedarf und die Möglichkeiten im 

Homeoffice zu arbeiten stark ausgeweitet haben. Rechtliche Rahmenbedingungen zur 

umfassenden Fortführung von Homeoffice über diese Notmaßnahme zur Bewältigung 

der Krise hinaus wurden jedoch nicht geschaffen. 

Nach der Pandemie stehen somit nach jetziger Rechtslage nur die Möglichkeiten der 

„DV Mobile Arbeit“ vom 21.09.2021 und der „DV Telearbeit“ vom 15.10.2004 zur Verfü-

gung. Die „DV Mobile Arbeit“ begrenzt die mobile Arbeit auf 20% der monatlichen Ar-

beit, wobei diese spontan auftritt. Regelmäßiges mobiles Arbeiten von zu Hause, z.B. 

ein Tag pro Woche, ist dagegen als alternierende Telearbeit anzusehen. Für solche Ar-

beiten gelten die Regelungen der „DV Alternierende Telearbeit“ und die Regelungen 

der Arbeitsstättenverordnung. Die außerhalb der Pandemie geltenden Vorschriften 

sind somit wesentlich unflexibler, gleichzeitig berücksichtigen sie jedoch u.a. daten-

schutzrechtliche Vorgaben und den Schutz der Mitarbeitenden. 

Für die Polizei Bremen ist mobiles Arbeiten ein Angebot, das im Sinne der Förde-

rung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglicht, die dienstlichen und priva-

ten Anforderungen miteinander zu kombinieren, und das einen attraktiven Arbeitgeber 

auszeichnet. Der Senat hat bereits angekündigt sich dafür einzusetzen, dass die Er-

kenntnisse der Coronabedingten Sonderlösung der mobilen Arbeit in einem modernen 

Rechtsrahmen überführt werden. Wir begrüßen das ausdrücklich und erwarten, dass 

die Vorteile des Homeoffice mit den Schutzmechanismen der bisherigen Regelungen 

sinnvoll verknüpft werden und es gelingt, die in der Ausnahmesituation gewonnenen 

positiven Lösungen in den Regelalltag zu überführen. 

 „  
Homeoffice ist auch nach Corona eine gute Möglichkeit für 
die Vereinbarung von Beruf und Familie. Dazu bedarf es 
einer ausreichenden Infrastruktur, stabiler Technik sowie 
klarer Regelungen. Hier besteht dringender 
Handlungsbedarf!“

Dörte Scholz, Vorstand Fachgruppe Verwaltungspolizei aus dem Migrationsamt
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 Bremen, den 6. Februar 2022 
 
 

 
Liebe Kolleg:innen!     
Liebe Mitglieder der Fachgruppe Schutzpolizei! 
 
EURE FACHGRUPPE HAT SICH NEU AUFGESTELLT! 

 
Im Rahmen der Sitzung der Vertrauensleute im Dezember 2021 wurde neben den 
Vertrauensleuten ein neuer Vorstand der Fachgruppe gewählt. 
Die Kollegin Kim Kunze, freigestelltes Personalratsmitglied, ist neue Vorsitzende der 
Fachgruppe Schutzpolizei. 
 
Euer Vorstand und alle Vertrauensleute der Fachgruppe stehen euch gern mit Rat und Tat 
zur Seite. 
 
Euer Fachgruppenvorstand Schutzpolizei 
 

 
Vorsitzende 

 
     
 
 
 
 

Kim Kunze (P 01) 
 

 

Stellvertretende Vorsitzende 

 
 
 
 
 
 
            Jan de Vries (E 713)      Carsten Jung (E 513)          Peter Schnaars (E 6) 
 

 

Beisitzer 

 
 
 
 
 
  

Torsten Diekmann (E 574)   Sebastian Erben (E 7)   Oliver Henseleit (E 611)   Jens Mackenstedt (E 62)   Jannik Wessels (E 011) 
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Save the Date 
+++ FG-S-Seminar in Tossens 

22.–24. Juni 2022 +++

Auch in diesem Jahr soll es ein Seminar 
der Fachgruppe Schutzpolizei in Tos-

sens geben. Das Seminar wird als Bildungs-
zeit anerkannt.

Bis zu 20 Mitglieder können teilnehmen 
und sich aktiv in die Fachgruppenarbeit ein-
bringen.

Es gibt, neben der hohen Belastung der 
Kolleg:innen und dem Arbeiten in Zeiten der 
Coronapandemie, jede Menge weitere The-
men zu bereden.

Voraussichtliche Gäste werden der Poli-
zeipräsident Dirk Fasse, der Direktionsleiter 
Einsatz, Dr. Daniel Heinke, und der Vorsit-
zende der GDP Bremen, Lüder Fasche, sein, 
mit denen wir uns über die relevanten The-
men austauschen möchten.

Jedes Mitglied der FG S ist angesprochen 
und hat die Chance mitzukommen. Beson-
ders würden wir uns über die Teilnahme un-
serer jungen Mitglieder freuen.

Rückmeldungen zur Teilnahme gebt bit-
te per Mail (kim.kunze@polizei.bremen.de) 
oder Anruf (362-12022) an mich weiter. 

Ich freue mich auf euch!
Eure Fachgruppenvorsitzende

Kim Kunze

Fotos (2): GdP Bremen

Gedenkminute Am Wall
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ÜBERFÄLLIG! Die jährliche 
Versorgungsauskunft für 
alle Beamt:innen
Seit mehr als zwölf Jahren kämpft die GdP, speziell die Landesfrauengruppe, für  

eine jährliche Versorgungsauskunft für Beamt:innen analog zu der jährlichen 

Mitteilung der Rentenversicherung für Arbeitnehmer:innen.

Siggi Holschen, 
Landesfrauengruppe

B
ereits Caroline Linnert, ehemalige Fi-

nanzsenatorin, hatte 2018 auf einer 

Veranstaltung im DGB-Haus diese 

Versorgungsauskunft zugesichert.

Im vorläufigen Koalitionsentwurf vom 

1. Juli 2019, Seite 131, mit dem Wortlaut ent-

halten:

• „Beamt:innen wird im 
Rahmen der fortschrei-
tenden Digitalisierung 
der Personalverwal-
tung das Recht 
eingeräumt, eine Ver-
sorgungsauskunft zu 
erhalten, analog zur 
Rentenversicherung.“

sahen wir uns am Ziel.

Doch heute, zweieinhalb Jahre später, ist 

immer noch nichts passiert. 

Bei uns macht sich Unverständnis breit. 

In Zeiten der Digitalisierung, die sich nicht 

nur die bremische Regierung, sondern auch 

die Bundesregierung auf die Agenda ge-

schrieben hat, ist es nicht nachvollziehbar, 

dass Beamt:innen frühestens mit 58 Jahren 

eine Versorgungsauskunft auf Anfrage er-

halten können.

Jedoch ist es dann zu spät, noch eine zu-

sätzliche Altersversorgung zu installieren.

Ein kleiner Trost ist die Information der 

Personalabteilung der Polizei Bremen, die 

Beamt:innen bei der Beantragung von Teil-

zeit, Beurlaubung ohne Dienstbezüge etc.  

erhalten.

• „Zeiten einer Teilzeit-
beschäftigung sind 
demnach nur zu dem 
Teil ruhegehaltfähig, 
der dem Verhältnis der 
ermäßigten zur regel-
mäßigen Arbeitszeit 
entspricht. Somit kann 
eine Teilzeitbeschäfti-
gung/Freistellung vom 
Dienst zu einer Kürzung 
des späteren Ruhege-
haltes führen.“

Dieser kleine Satz weist zumindest alle 

Kolleg:innen, die Teilzeitbeschäftigung etc. 

beantragt haben, auf eventuelle spätere  

Versorgungslücken hin.

Doch nur eine jährliche Versorgungsaus-

kunft informiert umfassend über die zu er-

wartende Pension und kann dazu beitragen, 

dass eine Kürzung der Arbeitszeit, wenn es 

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu-

lässt, verringert wird.

Deshalb ist unsere Forderung:

Der Koalitionsentwurf mit diesem 

Inhalt sollte noch in dieser Legislatur-

periode wie versprochen umgesetzt wer-

den! I

Redaktionsschluss

Redaktionsschluss für die April-Ausgabe

2022, Landesjournal Bremen, ist der 7. März 

2022

Artikel bitte mailen an:

klossi@onlinehome.de



 

In Kooperation mit unseren Partnern bieten wir Euch eine 

Vielzahl von Angeboten zu besonderen Konditionen u.a. aus 

den Bereichen 

 Touristik und Freizeit 

 Finanzen und Steuern 

 Gesundheit 

 Sport 

 Ausrüstung und Werbeartikel 

 Automobile 

 Gastronomie 
 

 

Informiere Dich unter www.gdp-service-bremen.de 

oder scanne den QR-Code. 

 

 

Angebote zu 

Sonderkonditionen 

für Mitglieder 

 

Du willst alle neuen 

Angebote erhalten!? 
 

Dann melde Dich einfach 

telefonisch unter 

0421-94 95 85 3 

oder per Mail an 

info@gdp-service-bremen.de 

für unseren täglichen Reise-

Newsletter an. 

 

Weitere Infos und Angebote 

unter 

www.gdp-service-bremen.de 
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GdP-Kreisgruppe und Frauenbeauftragte erreichen 
Beförderung während der Elternzeit beim 
Magistrat der Stadt Bremerhaven

Nach dem Motto „Gemeinsam ist man stark“ hat die Frauenbeauftragte eine 

langjährige Forderung mit der Kreisgruppe durchbringen können. 

Gewerkschaft der Polizei – Kreisgruppe Bremerhaven

Beförderungen während der Elternzeit 

waren lange Zeit beim Magistrat nicht 

möglich. Durch Intervention der Frauenbe-

auftragten Nina Heidemann, der Ortspoli-

zeibehörde sowie der Kreisgruppe der Ge-

werkschaft der Polizei hat das Personalamt 

nun seine Auffassung revidiert und wird 

künftig dem Magistrat im Einzelfall die Be-

förderung vorschlagen.

„Es klingt zunächst nicht wie ein Erfolg, 

aber es ist einer“, weiß Benjamin Kieck, 

Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei –

Kreisgruppe Bremerhaven. 

Lange Zeit galt die Regelung, dass es sich 

bei der Elternzeit um eine Abwesenheits-

zeit handelt, in der eine beamtenrechtliche 

Beförderung nicht vorgenommen werden 

konnte. Hiervon waren überwiegend Frauen 

betroffen, da hauptsächlich sie es sind, die 

Elternzeit in Anspruch nehmen.  Aus diesem 

Grund hat sich die Frauenbeauftragte der 

Ortspolizeibehörde des Themas angenom-

men und mittlerweile seit über einem Jahr 

Verhandlungen mit der Verwaltung geführt. 

Unterstützt wurde sie durch ihre Kreisgrup-

pe der Gewerkschaft der Polizei.

Der Vorsitzende Kieck verfasste entspre-

chende Anfragen sowohl an das zuständi-

ge Personalamt als auch an das Finanzres-

sort in Bremen. 

„Es ist das richtige Signal an werdende 

Eltern. Diese Entscheidung wirkt sich auch 

auf alle Beamt:innen des Magistrats aus. Ich 

danke ausdrücklich der Frauenbeauftragten 

der Ortspolizeibehörde Bremerhaven, die 

sich dafür beharrlich eingesetzt und Aus-

dauer bewiesen hat“, freut sich Kieck. I


